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1.) Die Betriebsübernahme
1.1) Vorteile:
Als engagierter Unternehmer stehen einem bei der Betriebsübernahme viele Möglichkeiten offen. Vor allem durch neue Konzepte und Ideen kann einem bestehenden Betrieb neue Dynamik verliehen werden.
Dabei ist der größte Vorteil, dass man bereits bestehende Strukturen verwenden kann, die von dem vorhergehenden Unternehmer erarbeitet wurden, wie zum Beispiel:

· ein vorhandener Kundenstock

· bereits ausgebildetes Personal

· vorhandenes Image im Geschäftsumfeld

1.2) Nachteile:
Die Betriebsübernahme ist allerdings keine Garantie für Erfolg. Es bestehen ähnlich große Risiken wie bei Unternehmensneugründungen, nur eben in anderen Bereichen. Bestehende Strukturen können genauso Risiken beinhalten, wenn der Unternehmer nicht weiss wie er mit diesen umzugehen hat, wie zum Beispiel bei:
· bestehenden Kreditverhältnissen

· der vorhandenen Sortimentsstruktur

· der Notwendigkeit von Investitionen / Modernisierungen

2.) Der Betriebswert
Der Betriebswert eines Unternehmens setzt sich aus verschiedenen Bereichen zusammen:
	Substanzwert:


	Der gegenwärtige Wert des Anlage- und Umlaufvermögens.

	Ertragswert:


	Der in Zukunft zu erwartende Ertrag des Unternehmens.

	Immaterielle Werte:
	Kundenstock oder Know-How stellen zum Beispiel immaterielles Vermögen dar, das objektiv gesehen kaum genau zu bewerten ist.


Um einen möglichst genauen Betriebswert zu ermitteln ist es erforderlich das Unternehmen von einem neutralen Fachmann, wie zum Beispiel Unternehmensberater oder Wirtschaftstreuhänder, bewerten zu lassen.

3.)   Gegenstände der Übernahme
3.1)   MitarbeiterInnen:
Bestehende Dienstverhältnisse gehen automatisch auf den neuen Betriebseigentümer über. Des weiteren bleiben auch alle Ansprüche, wie zum Beispiel Abfertigung und Urlaub, erhalten.

3.2) Versicherungsverträge:

Bereits bestehende Versicherungsverträge gehen auf den neuen Eigentümer über. Dieser hat das Recht solche Verträge innerhalb einer bestimmten Frist zu kündigen. Diese Frist beginnt bei Mobilien, wie zum Beispiel Warenlager oder Einrichtung, mit dem Datum des Kaufvertrags. Bei Immobilien, wie zum Beispiel Gebäude oder Grundstücke, beginnt sie mit dem Tag der Grundbucheintragung.
3.3.)   Verbindlichkeiten
Bei der Haftungsfrage hat man zwischen übertragbaren und nicht übertragbaren Verbindlichkeiten zu unterscheiden. Der Betriebsübernehmer übernimmt die Haftung für:
· Geschäftsverbindlichkeiten

· Sozialversicherungsbeiträge

· Steuer- und Abgabenschulden
Der Neuunternehmer ist allerdings für Verbindlichkeiten, wie zum Beispiel Bürgschaften, nicht haftbar zu machen, da diese persönlichen Charakter besitzen und deswegen nicht übertragen werden können.
4.)   Die Unternehmensbewertung als Ganzes
Wird ein Unternehmen erworben, so wird es sowohl vom Käufer als auch vom Verkäufer bewertet, um eine Basis für die Verhandlungen zu erreichen. 

4.1) Substanzwertverfahren:
Beim Substanzwertverfahren werden alle Vermögensgegenstände abzüglich der Verbindlichkeiten bewertet. Folgende Werte sind erforderlich:

· Verkehrswert der Grundstücke

· Voraussichtlich eingehende Forderungen

· Geld und Bankguthaben

· Wertpapiere mit dem Börsenkurs am Bilanzstichtag

· Wiederbeschaffungswerte von

· Anlagevermögen abzüglich Abschreibung

· Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe

· Waren und Fertigerzeugnisse
Einige Wiederbeschaffungswerte sind unter Umständen schwer zu ermitteln, wenn beispielsweise eine veraltete Maschine nicht mehr auf dem Markt ist. Außerdem berücksichtigt die Substanzwertabschreibung immaterielle Werte und die zukünftige Ertragskraft des Unternehmens nicht. 

4.2) Ertragswertverfahren:
Beim Ertragswertverfahren wird als Gesamtwert des Unternehmens der Wert angenommen, der sich aus den auf einen bestimmten Stichtag abdiskontierten zu erwartenden Erträge der nächsten Jahre ergibt. Die Einschätzungen von Verkäufer und Käufer gehen, was die zu erwartenden Gewinne angeht, jedoch oft weit auseinander.
Um dennoch zu einem Ergebnis zu gelangen, muss man von folgenden Faktoren ausgehen:

· das Unternehmen bleibt  unverändert bestehen 

· es wird eine unendliche Lebensdauer des Betriebes angenommen 
· die Ausschüttungen an den Investor werden genauso besteuert wie die Zinseinkünfte von Alternativanlagen, so dass die Besteuerung außer Acht bleiben kann. 

· Es werden zukünftig jedes Jahr etwa gleich bleibende Gewinne erzielt. 

Die zukünftig zu erwartenden Gewinne werden prognostiziert per Durchschnittswert der Reinerträge der letzten drei bis fünf Jahre.
Die Kapitalisierungsformel lautet: 

Ertragswert = (Durchschnittsgewinn * 100) / Kalkulationszinsfuß 

Wie leicht ersichtlich ist, hängt die Höhe des damit errechenbaren Unternehmenswertes neben den prognostizierten zukünftigen Gewinnen auch unmittelbar vom angesetzten Kalkulationszinsfuß ab. Je höher dieser ist, umso niedriger fällt der Ertragswert aus.
Der Kalkulationszinssatz ergibt sich aus mehreren Faktoren: 

· Dem internen Zinsfuß der optimalsten Alternativinvestition, 

· dem momentanen Marktzinsniveau, 

· dem zu erwartenden Risiko der Investition, 

· der zu erwartenden Inflation. 
4.3) Mittelwertverfahren:
Das Mittelwertverfahren kombiniert Ertrags- und Substanzwert des Unternehmens.
Die Formel lautet: 

Mittelwert = (Ertragswert + Substanzwert) / 2 

Die Kombination kann allerdings auch gewichtet stattfinden. Der Gewichtungsfaktor ist dabei Abhängig vom in der Branche notwendigen Betriebsmitteleinsatz zur Erfüllung des Unternehmenszwecks. Bei Dienstleistungsunternehmen wird z.B. der Ertragswert gegenüber dem Substanzwert übergewichtet. 

Mittelwert = (2*Ertragswert + Substanzwert) / 3 

5.)   Bewertung durch Kreditinstitute
Wenn man sich dazu entschließt ein Unternehmen zu übernehmen, ist man dabei auch mit der Problematik der Mittelbeschaffung konfrontiert. Dabei ist es so gut wie unumstößlich sich an ein Kreditinstitut zu wenden.
Für die Kreditinstitute ist es wichtig, sich über die vorhandenen Risiken und Sicherheiten zu informieren. Die benötigten Informationen werden teilweise vom Unternehmer zur Verfügung gestellt und werden teilweise von der Bank selbst erhoben. Die Bewertungen, im Bankjargon als „Rating“ bezeichnet, teilen sich in drei Bereiche auf:
5.1)   Rating des Unternehmers:
Bei der Bewertung des Unternehmers dient dessen persönliches Verhalten als Bewertungsgrundlage. Punkte, wie zum Beispiel
· Das Verhalten gegenüber der Bank,

· die persönlichen Eigenschaften,

· und fachliche Qualifikation

geben dem Kreditinstitut Aufschluss über das Engagement des Unternehmers und dessen Interesse an einer optimalen Betriebsführung.

5.2)   Rating des Unternehmens:
Bei der Bewertung des Unternehmens wird die komplette Unternehmensstruktur analysiert und bewertet. Einige der wichtigsten Bereiche sind
· die Unternehmensführung,

· der Absatzbereich,

· die Kapitalsituation und

· das Finanzierungsverhalten.

Aus den einzelnen Zwischennoten, die Aufschluss über das Risikopotential geben, wird dann, wie bei der Bewertung des Unternehmers, eine Gesamtnote gebildet.
5.3)   Rating der wirtschaftlichen Situation:

Bei der Bewertung der wirtschaftlichen Situation finden die Kennzahlen ihre Verwendung. Es werden 
· die Eigenkapitalquote,

· der ordentliche Cashflow,

· das Betriebsergebnis und

· der Verschuldungsgrad

berechnet. Diese Kennzahlen werden einzeln bewertet und daraus wird dann eine Durchschnittnote gebildet. Je besser diese Noten ausfallen, desto größer ist auch die Wahrscheinlichkeit das ein Kreditinstitut einen Kredit für eine Betriebsübernahme finanziert.
Literaturverzeichnis

Bücher:

	· 
	Betriebswirtschaft 4. Klasse

Die Bewertung des Unternehmen als Ganzes (S. 214)

	
	

	· 
	Betriebsgründungsleitfaden

Betriebsübernahme (S. 37)


Internetadressen:

	· 
	www.help.gv.at (Der Amtshelfer im Internet)
Suche unter dem Stichwort „Betriebsübernahme“

	
	

	· 
	www.gruenderservice.net (Die Seite für Jungunternehmer)


Kontaktperson:

	
	Weiskopf Dietmar

Raiffeisenbank Oberland

Malserstraße 40

6500 Landeck

	
	

	Tel.:
	05442/63815-0

	E-Mail:
	dietmar.weiskopf@rbgt.raiffeisen.at


Anhang

Team:�
Eberhart Markus


Schütz Manuel�
�
�
�
�
Klasse:�
4BK�
�
�
�
�
Eingereicht bei:�
Frau Professor Tschurtschenthaler�
�
�
�
�
Schuljahr:�
2001/2002�
�
�
�
�
Unterrichtsgegenstand:�
Betriebswirtschaft�
�


















